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Atemwegs- und 
Lungenerkrankung 



…  ist eine akute 
Krankheit der Atemwege 

ernsthafte, mitunter 
auch lebensbedrohliche 
Krankheit 

Ausbreitung verändert 
sich ständig 

Inkubationszeit:  bis 14 Tage 



 



 



Infektion der Atemorgane 

Schlechter AZ, Fieber 



Infektion der Atemorgane (Husten, Schnupfen, 

Lungenentzündung) 

Schlechter AZ, Fieber 

Kontakt zu Erkrankten 
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Epidemie 

Endemie 

Pandemie 





















Auf globaler Ebene handelt es sich um eine sich 
sehr dynamisch entwickelnde und ernst zu 
nehmende Situation. Bei einem Teil der Fälle sind 
die Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche 
Krankheitsverläufe kommen vor. Mit weiteren 
Fällen, Infektionsketten undAusbrüchen muss in 
Deutschland gerechnet werden. Die Gefahr für die 
Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland 
aktuell als mäßig eingeschätzt. Eine weltweite 
Ausbreitung des Erregers ist zu erwarten. 

Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch neue 
Erkenntnisse ändern 



 



 



 

Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes auf Infektionen 
mit dem erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetretenen 
neuartigen Coronavirus ("2019-nCoV") 

§ 1 Ausdehnung der Meldepflicht 
(1) Die Pflicht zur namentlichen Meldung … wird auf den Verdacht einer 
Erkrankung, die Erkrankung sowie den Tod in Bezug auf eine Infektion ausgedehnt, 
die durch das erstmals im Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China 
aufgetretene neuartige Coronavirus („2019-nCoV“) hervorgerufen wird. … . 
(2) Die Meldung des Verdachts einer Erkrankung in Bezug auf die in Absatz 1 Satz 1 
genannte Krankheit hat nur zu erfolgen, wenn der Verdacht nach dem Stand der 
Wissenschaft sowohl durch das klinische Bild als auch durch einen 
wahrscheinlichen epidemiologischen Zusammenhang begründet ist. Die vom 
Robert Koch-Institut auf der Grundlage des § 4 Absatz 2 Nummer 1 des 
Infektionsschutzgesetzes veröffentlichte Empfehlung zu der in Absatz 1 Satz 1 
genannten Krankheit ist zu berücksichtigen. 
(3) Die Pflicht zur namentlichen Meldung nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes wird auf den direkten oder indirekten Nachweis des in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Krankheitserregers ausgedehnt, soweit der Nachweis 
auf eine akute Infektion hinweist. 

















Zeitlich befristete Absonderung 
von ansteckverdächtigen 
Personen oder Personen, die das 
Virus ausscheiden 

























 









Hände- 
desinfektion 







Papiertaschentücher 
Abwerfen 
Hände waschen 







… aber, bleib zuhause, wenn erkrankt!! 











Man gewinnt Antikörper von einem 
Menschen, der bereits mit Corona 
infiziert ist und reichert diese 
künstlich im Labor an. 
Das Medikament wirkt sehr gut und 
zeigt häufig wenige bis keine 
Nebenwirkungen. 



 
 Regelmäßige (tägliche) Informationsbeschaffung (z.B. www.rki.de) 
 Gefährdungsbeurteilung  (UVV 49 § 4, Biostoffverordnung § 7) 
 Erwirken einer medizinischen Beratung (UVV 49 § 6) 
 Bereitstellung ausreichender Schutzausstattung (UVV 49 § 3) 
 Bereitstellung ausreichender Menge Desinfektionsmittel (Personen- und 

Fahrzeugausstattung) (UVV 49 § 3) 
 Information der Einsatzkräfte über Prozeduren (incl. Absonderung) 
 Tägliche Beurteilung und Ermittlung der Einsatzbereitschaft (eigene 

Erkrankungsfälle) 
 Sicherstellen von Reinigung, Desinfektion und Hygiene (begrenzte viruzide 

Wirkung gemäß rki-Listung) 
 Unterstützung der Gesundheitsbehörden bei der Kontakterhebung und -

ermittlung (Infektionsschutzgesetz) 
 Kontaktdokumentation gemäß § 7 Biostoffverordnung 
 

http://www.rki.de/



